
Mit Hoch - Fürstlich Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO,

Montag dm 2Ztm Julii.*i)

I. Edictal- Citation*

i) Nachdem der ln Fürst!. Hessen-Cassellischen Kriegs-Diensten beym vormahligen löblichen
Printz Dstnburgischen mocloObersten vonBischhauftn unterhabenden infanterie Regiment
gestandene ^a,or Franh von Steprodt, seit geraumer Zeit ab intestato verstorben, gegen
dessen Nachlas aber bereits verschiedene passiv - Schulden eingeklagt worden: Ais wird

solches denenjenigen, welche an gedachter von Steprodischer Ä rlassenschafft einiges Erb-
schassts,Recht zu haben vermeinen/ hierdurch des Endes bekannt gemacht, um in dem

Gg des«


